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 Antrag auf Bereitstellung von Bauakten 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinde Nalbach 

Bauverwaltung 

Rathausplatz 1 

66809 Nalbach 

 

 

Angaben zur Antragstellerin / zum Antragsteller 

Zur Kostenschuldnerin/zum Kostenschuldner 
 

Name* Vorname* Geburtsdatum* 

                  
Straße* Hausnummer* Postleitzahl* 

                  
Ort Telefonnummer E-Mail 

                  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich bitte um Bereitstellung der     Bauakte   

für folgendes Grundstück in Nalbach: 
 

Straße* Hausnummer* Postleitzahl Ort 

            66809 Nalbach 

 

Ich beantrage die Akten in meiner Eigenschaft als    Eigentümer/in      Bevollmächtigte/r 
 

Sollten Sie nicht Eigentümerin / Eigentümer des oben genannten Objektes sein, lassen Sie bitte die 

Vollmacht auf der folgenden Seite vom Eigentümer unterzeichnen oder legen ein entsprechendes 

Dokument vor.  

Für die Bereitstellung der Akte und eventuelle Kopien aus der Akte werden vom Bauamt Gebühren 

erhoben. Die Höhe der Gebühren errechnet sich nach der Verwaltungsgebührensatzung der 

Gemeinde Nalbach.  

Von den zu erhebenden Gebühren habe ich Kenntnis genommen. Mit Antragstellung wird die 

Bereitstellungsgebühr fällig. 
 

 Bearbeitung durch Gemeindeverwaltung: 

 Erfasst am: 
 

      
 Antragsteller 

benachrichtigt am: 

 
 

Ort, Datum und Unterschrift Antragsteller/in 

 
Erledigt am: 

 

 Abweichender Rechnungsempfänger zum Antragsteller:      Eigentümer               Gebühren 

Name:    Bereitstellung 

Adresse:    Kopien A3 

* Pflichtfelder, für weitere Bearbeitung. 
Informationen zu Gebühren erhalten Sie unter www.nalbach.de 

  Kopien A4 
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Vollmacht 

 

Hiermit bevollmächtige ich, 
 

Name* Vorname* 

            
 

als Eigentümerin / Eigentümer bzw. Verwalter / Verwalterin 

 

Herrn / Frau 
Name* Vorname* 

            
 

Einsicht in die Bauakte des folgenden Objektes zu nehmen: 
 

Bezeichnung / Lage des Objektes 

Straße Hausnummer Postleitzahl Ort 

            66809 Nalbach 

 

 

 

      
Ort, Datum und Unterschrift Vollmachtgeber/in (Eigentümer/in / Verwalter/in) 

 
 

 
Bearbeitung durch Gemeindeverwaltung 

Gebührenbescheid 
 

gemäß Gebührensatzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren in der Gemeinde Nalbach 

vom 29.06.2017 werden Ihnen für die Einsicht / Anfertigung von Kopien aus der Bauakte des 

beantragten Anwesens, folgende Gebühren in Rechnung gestellt: 

 

 Art: Anzahl: Einzelpreis: Gesamtsumme: 

 Bereitstellung  25,00 €   

 Kopien A3  1,10 €   

 Kopien A4  0,70 €   

        

   Gesamt:  

 

Ich bitte Sie, diesen Betrag gemäß Abgabenordnung binnen vier Wochen in bar bei der 

Gemeindekasse einzuzahlen oder auf das Konto der Gemeinde Nalbach (Kreissparkasse Saarlouis; 

IBAN DE35 5935 0110 0007 0410 15; BIC KRSADE55XXX) mit dem Vermerk: Gebühren Bauakte  

Geb.Verz.Nr.:  /20  , zu überweisen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb einer Frist von einem Monat, beginnend mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid 

bekannt gegeben worden ist, gemäß §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), in der zurzeit 

gültigen Fassung, Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde Nalbach, Rathausplatz 

1, 66809 Nalbach, zu erheben. Die Rechtsbehelfsfrist gilt auch als gewahrt, wenn der Widerspruch rechtzeitig beim Kreisrechtsausschuss 

des Landkreises Saarlouis, Kaiser-Wilhelm-Straße 4 - 6, 66740 Saarlouis, erhoben wird. 

Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung, d.h. die Verpflichtung zur Zahlung der angeforderten Abgaben wird durch die 

Einlegung des Rechtsbehelfs nicht aufgehoben (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO). 


